
Anlage A zur V/0050/2022
Kurzüberblick

Das Architekturbüro Schoeps & Schlüter Architekten GmbH aus Münster wird zur Fortsetzung der
Maßnahme (V/0705/2018/2) für den Ausbau zur festgelegten 4-Zügigkeider der Ludgerusschule
Hiltrup mit den Architektenleistungen beauftragt. Ein Wettbewerb wurde nicht durchgeführt. Die
Ludgerusschule ist derzeit nicht barrierefrei erschlossen ist. Der Schulkomplex besteht momentan
aus diversen, meist eingeschossigen, Erweiterungen. Durch die Erweiterung und Aufstockung
wird weitestgehend eine Zweigeschossigkeit erreicht. Die neue Aufzugsanlage macht den
Standort über alle Geschosse barrierefrei zugänglich. Die Außenanlagen werden durch
Eigenplanung des Amtes für Umwelt Grünflächen und Nachhaltigkeit geplant.

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität weiterentwickeln:

 mit zeitgemäßen und gut ausgestatteten Schulen und großer Familienfreundlichkeit

Mit der Vorlage wird das Ziel für den „Ausbau zur festgelegten 4-Zügigkeider der
Ludgerusschule Hiltrup“ erreicht. Zielerreichung: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, die
Genehmigungsplanung wird in Kürze eingereicht. Nach heutigem Stand ist ein Baubeginn für
das erste Quartal 2023 vorgesehen. Laut Errichtungsbeschluss wurde ein finanzieller Bedarf
von 9.244.402 € kalkuliert. Hinzu kommen Mehrkosten von 6.994.598 € €.

Finanzierung

Produktgruppe: Nr. 0301 Leistungen für Schulen

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja Nein

Im beschlossenen Haushaltsplan 2022 enthalten? Ja Nein X teilw.

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja Nein

Bereits veranschlagt? Ja Nein X teilw.

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2022 bei der
Investitionsmaßnahme 4970 “ Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup“ in Höhe von 11.598.862 Euro
veranschlagt. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2023 wird der
Haushaltsansatz für die Investitionsmaßnahme um den erforderlichen Mehrbedarf in Höhe von
4.640.138 Euro angehoben.

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

überwiegend
freiwillig

vollständig
freiwillig

Voraussichtlich Ratsbeschluss V0050/2022 am 07.09.2022

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

Bei der Planung werden Vorgaben zu folgenden Querschnittsthemen eingehalten:
Inklusion - Bauordnung NRW § 55 Absatz 1 im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention
Klimaschutz - Gebäudeleitlinien der Stadt Münster




